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VG „Pleißenaue“, Breite Straße 2, 04617 Treben
Telefon-Nummern:
Zentrale	 034343 703 -   0
Vorsitzende/Kämmerei 	 034343 703 - 12
Bauamtsleiterin	 034343 703 - 19
Hauptamt/Personal	 034343 703 - 16
Ordnungsamt/Straßenwesen	 034343 703 - 17
Grundsteuer (Steueramt)	 034343 703 - 24
Digitalisierung/Umsatzsteuer	 034343 703 - 26
Kassenverwaltung/Friedhofsverwaltung	 034343 703 - 14
Kasse 	 034343 703 - 23
Einwohnermeldeamt	 034343 703 - 15
Bauverwaltung/Liegenschaften	 034343 703 - 13
Fax	 034343 703 - 27
E-Mail: info@vg-pleissenaue.de

Öffnungszeiten der VG „Pleißenaue”
Mo., Mi., Do.	 09:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag	 09:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt
Montag	 08:00 – 12:00 Uhr	
Dienstag	 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Kontakt zur Dorfhelferin
Zu erreichen unter Telefon: 0176 41540894.

Schiedsstelle der VG "Pleißenaue"
Kontakt über Herrn Höser unter Telefon: 0176 56228852

Sprechtag des Kobb
jeden 2. und 4. Dienstag, von 15:00 bis 17:00 Uhr,
in 04617 Treben, Breite Straße 2, Tel. 034343 55961

Kontakt zum Revierförster
In dringenden Fällen erreichen Sie Herrn Anders unter Telefon: 
0172 3480425.

Gemeinde Fockendorf
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon/Fax: 034343 51917
Gemeinde Gerstenberg
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 03447 832190 Fax: 03447 861969
Gemeinde Haselbach
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 034343 51326 • Fax: 034343 52565
Gemeinde Treben
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 15:30 bis 17:00 Uhr
Telefon: 034343 51388
Öffnungszeiten der Bibliothek Treben
Montag, von 11:00 – 13:00 Uhr
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Gemeinde Windischleuba
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 03447 836250 • Fax: 03447 899590
Bereitschaft Bauhof Windischleuba
Montag bis Donnerstag	 06:00 – 15:00 Uhr
Freitag			   06:00 – 12:00 Uhr
zu erreichen über	 0160 8452704 
			   (Achtung neue Nummer!)

Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Geschäftszeiten der Gemeinden
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Amtlicher Teil

Bekanntmachung
über die Auslegung der Wählerverzeichnisse und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
8. Thüringer Landtag am 1. September 2024
1. Die Wählerverzeichnisse zur Thüringer Landtagswahl für 
die Gemeinden Fockendorf, Gerstenberg, Haselbach, Tre-
ben, Windischleuba liegen in der Zeit
vom 12. bis 16. August 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der Dienststunden (siehe Öffnungszeiten im VG-
Teil) in der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue, Breite 
Straße 2, Einwohnermeldeamt, 04617 Treben zu jedermanns 
Einsicht aus. Der Raum ist nicht barrierefrei. Die Wählerver-
zeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wahlberechtigte können verlangen, dass in dem Wähler-
verzeichnis während der Auslegungsfrist ihr Geburtsdatum 
unkenntlich gemacht wird.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann während der Auslegungsfrist, spätestens am 
16. August 2024 (16. Tag vor der Wahl) bei der VG Pleißenaue, 
Breite Straße 2, Wahlbehörde 2. Obergeschoss, 04617 Treben 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind erhalten bis spätestens 11. August 2024 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt 
Wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähl-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Land-
kreis Altenburger Land, Wahlkreis 44 durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1	 ein in das Wahlverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter
5.2	 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
a)	 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 16 Abs. 1 der Thüringer Landes-
wahlordnung (bis zum 11. August 2024, 21. Tag 
vor der Wahl) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 2 des Thüringer 
Landeswahlgesetzes (bis zum 16. August 2024, 
16. Tag vor der Wahl) versäumt hat.

b)	 wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Abs. 1 der 
Thüringer Landeswahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 19 Abs. 2 des Thüringer Landeswahlge-
setzes entstanden ist, oder

c)	 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeinde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024 (2. Tag 
vor der Wahl), 18:00 Uhr, in der Verwaltungsgemeinschaft 
Pleißenaue mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage 15:00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein 
Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltage 15:00 Uhr, stellen. Wer den 
Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so 
erhält er mit dem Wahlschein zugleich
•	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
•	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
•	 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

•	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
Der Wahlberechtigte kann die Briefwahlunterlagen nach-
träglich bis spätestens am Wahltag, 15:00 Uhr, anfordern.  
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkran-
krankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterla-
gen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die 
Post übersandt oder amtlich überbracht werden können.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel, dem Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.
Treben, 27. Juli 2024
Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue, Wahlbehörde
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Hauptsatzung
2. Juli 2024

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalo-
rdnung – ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 
2018 (GVBl. S. 74ff.) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Gerstenberg folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen Gerstenberg.

§ 2 Dienstsiegel
Das Dienstsiegel trägt folgende Umschrift: Im oberen Halb-
kreis in Großbuchstaben „GEMEINDE GERSTENBERG“, im un-
teren Halbkreis „LANDKREIS ALTENBURG“ Beide Inschriften 
werden durch die Altenburger Rose voneinander getrennt. 
In der Mitte des Siegels ist stilisiert die Gerstenberger Kir-
che auf dem Berg dargestellt, die unterhalb von zwei sich 
kreuzenden Gerstenähren umrahmt wird.

§ 3 Ortsteile
Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:
1.	 Gerstenberg,
2.	 Pöschwitz.
Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus der 
als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil der Haupt-
satzung ist.

§ 4 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1)	 Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung eines 
Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach 
Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die Ange-
legenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, so-
fern der Gemeinderat, sich das Anliegen nicht zu Eigen 
macht.

(2) 	Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemein-
derat den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vor-
legen (Ratsreferendum). 

(3) 	Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Ortstei-
len einer Gemeinde und in Ortschaften einer Landge-
meinde entsprechend. 

(4) 	Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde. In dem 
Ortsteil einer Gemeinde oder der Ortschaft einer Land-
gemeinde hat der erfolgreiche Bürgerentscheid die 

Wirkung eines Beschlusses des Ortsteilrates oder des 
Ortschaftsrates.

(5) 	Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum 
regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Ein-
wohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.
§ 5 Einwohnerfragestunde und-versammlung

(1)	 Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll 
den Einwohnern Gelegenheit gegeben werden, Fra-
gen zu gemeindlichen Angelegenheiten, die in die 
Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, zu stellen 
oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. 
Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge zu 
Tagesordnungspunkten, die nicht öffentlich behan-
delt werden, sind unzulässig. Es dürfen bis zu zehn 
Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge von 
einem Einwohner, Verein oder Verband mit Sitz in der 
Gemeinde Gerstenberg pro Sitzung gestellt werden. 
Die Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge 
müssen sich jeweils auf ein Thema beziehen und spä-
testens sieben Tage vor der Sitzung schriftlich oder per 
E-Mail in der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“ 
(info@vg-pleissenaue.de) eingehen. Einwohneranfra-
gen dürfen bis zu drei einzelne Fragen enthalten. Die 
Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen 
Sitzung und kann auf 30 Minuten begrenzt werden; in 
Ausnahmefällen kann sie durch den Bürgermeister bis 
auf 45 Minuten ausgedehnt werden. Die Redezeit eines 
Fragestellers beträgt höchstens zehn Minuten. Es ge-
nügt eine mündliche Beantwortung der Einwohneran-
frage/n durch den Bürgermeister. Eine Aussprache und 
Beratung in der Sache finden nicht statt. Ist die Beant-
wortung der Nachfrage/n nicht während der Sitzung 
möglich, erfolgt deren Beantwortung im Nachgang 
oder in der folgenden Gemeinderatssitzung. 

(2)	 Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich 
eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere 
über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre 
strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig be-
einflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheb-
lichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu 
erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, 
Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich 
zur Einwohnerversammlung ein.

(3)	 Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwoh-
nerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den 
Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann 
der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unter-
richtung Gemeindebedienstete und Sachverständige 
hinzuziehen.

(4)	 Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis späte-
stens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei 
der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom 
Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beant-
wortet werden. Ausnahmsweise kann der Bürgermeister 
Anfragen auch innerhalb einer Frist von drei Wochen 
schriftlich beantworten.

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Fockendorf hat in öffent-
licher Sitzung am 4. Juni 2024 den Lärmaktionsplan der Ge-
meinde Fockendorf beschlossen
(Beschluss Nr.: 03/01/2024)
Dieser Lärmaktionsplan steht ab sofort auf der Homepage 
der VG „Pleißenaue“, unter www.vg-pleissenaue.de/Focken-
dorf/Bauleitplanung, zur Verfügung.   
Fockendorf, den 15. Juli 2024
gez. Jähnig, Bürgermeister
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§ 6 Vorsitz im Gemeinderat
Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall 
seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7 Bürgermeister
(1)	 Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2)	 Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister fol-

gende weitere Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung:
a)	die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-

ständiger zu den Beratungen im Gemeinderat;
b)	die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in 

Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung 
im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzge-
setzes (ThürBKG);

§ 8 Beigeordnete
Der Gemeinderat wählt zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

§ 9 Ehrenbezeichnungen
(1)	 Personen, die sich in besonderem Maße um die Ge-

meinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht 
haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 

(2)	 Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehren-
beamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt minde-
stens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

•	 Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
•	 Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
•	 Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied, 
•	 sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamt-

liche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit 
dem Zusatz „Ehren-“. 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder über-
wiegend ausgeübten Funktion richten.
(3)	 Personen, die durch besondere Leistungen oder in son-

stiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens 
der Gemeinde beigetragen haben, können besonders 
geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle 
Richtlinien beschließen.

(4)	 Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehren-
bezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des 
Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde vor-
genommen werden.

(5) 	Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Eh-
renbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens wider-
rufen.

§ 10 Entschädigungen
(1)	 Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehren-

amtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von 25 Euro für die 
notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen 
des Gemeinderats. Nimmt ein Gemeinderatsmitglied 
an einem Tag an mehreren Sitzungen teil, steht ihm 
gleichwohl für diesen Tag nur ein Sitzungsgeld zu.

(2)	 Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reise-
kosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.

(3)	 Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die 
Teilnahme an den Sitzungen und die Mitglieder des 
Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden 
Tag eine pauschale Entschädigung von 30,00 €.

(4)	 Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhal-
ten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung:
•	 der ehrenamtliche Bürgermeister von 	 716 €
•	 der ehrenamtliche 
	 Erste Beigeordnete von 	 179 € (25 % v. H.)
•	 der ehrenamtliche 
	 Zweite Beigeordnete von 	  64 € (9% v. H.)

§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen
(1)	 Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Sat-

zungen der Gemeinde erfolgt durch Veröffentlichung 
im Amtsblatt „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Pleißenaue“ der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue 
und durch Bereitstellung auf der Internetseite der Ver-
waltungsgemeinschaft Pleißenaue (www.vg-pleissenaue.
de).

Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und der 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu ver-
merken.

(2)	 Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung durch Verkündigung an 
den Anschlagtafeln gemäß Absatz 3.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffent-
liche Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der 
nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die 
Form der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.

(3)	 Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinde-
rats, der Ausschüsse erfolgt durch Bereitstellung auf 
der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Plei-
ßenaue (www.vg-pleissenaue.de) und durch Aushang 
an folgenden Verkündungstafeln:

	 1. Luckaer Straße, Bushaltestelle
	 2. Gemeindeamt, Luckaer Str. 52
	 3. Ecke Mühlstr./Ringstr.
	 4. Pöschwitz Dorfplatz
Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse ist mit dem 
Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungs-
tafeln vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen 
dürfen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung ab-
genommen werden. 
(4)	Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind 

unverzüglich durch Bereitstellung auf der Internetseite 
der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue (www.vg-plei-
ssenaue.de) bekannt zu machen und durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt „Amtsblatt der Verwaltungsgemein-
schaft Pleißenaue“.

(5)	Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amt-
liche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 
entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt.

§ 12 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, sollen diese in angemessener 
Weise beteiligt werden. Die Beteiligung kann insbesondere 
erfolgen durch ►
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•	 die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates, 
•	 die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und 

Jugendlichen entsprechend den Einwohnerversamm-
lungen gem. § 15 Abs. 1 ThürKO, 

•	 Umfragen bei Kindern und Jugendlichen, 
•	 Umfragen in Jugendforen oder 
•	 die Durchführung von Jugendworkshops.
Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen 
Planungen und Vorhaben, in welcher Form und bis zu wel-
chem Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden.
Der Gemeinderat ist nicht an die Stellungnahme der Kinder 
und Jugendlichen gebunden.

§ 13 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) 
geführt.

§ 14 Sprachform, Inkrafttreten
(1)	 Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbe-

zogenen Bezeichnungen gelten für Frauen, Männer so-
wie alle weiteren Geschlechtsformen.

(2)	 Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 01. Juni 2024 
in Kraft.

Gerstenberg, 2. Juli 2024

Patzelt, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Gerstenberg am 12.06.2024 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 01/2024
Beschlussfassung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Gerstenberg.	
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 02/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
in den Gemeinschaftsrat der Verwaltungsgemeinschaft 
„Pleißenaue“.
Gemeinschaftsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 	 Stv. Bürgermeister
Uwe Patzelt	 Henry Ebert
Gemeinschaftsrat 	 Stv. Gemeinschaftsrat
Tobias Riedl	 Katja Kipping
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 03/2024
Beschlussfassung über den Lärmaktionsplan der Gemeinde 
Gerstenberg. 
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 04/2024
Bestellung von Herrn Henry Ebert als Gemeindewahlleiter 
für die Landtagswahl am 1. September 2024.
– einstimmig beschlossen – 
gez. Patzelt, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerstenberg hat in öffent-
licher Sitzung am 12. Juni 2024 den Lärmaktionsplan der 
Gemeinde Gerstenberg beschlossen
(Beschluss Nr.: 03/2024).  
Dieser Lärmaktionsplan steht ab sofort auf der Homepage 
der VG „Pleißenaue“, unter www.vg-pleissenaue.de/Gersten-
berg/Bauleitplanung, zur Verfügung.   
Gerstenberg, den 15. Juli 2024
gez. Patzelt, Bürgermeister

Haselbach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amtliche Bekanntmachung
In der 1. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ha-
selbach am 11. Juni 2024 wurden folgende Beschlüsse ge-
fasst:
Beschluss-Nr. 01/01/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
in den Gemeinschaftsrat der Verwaltungsgemeinschaft 
„Pleißenaue“.
Gemeinschaftsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 	 Stv. Bürgermeister 
Ralph Kirst	 Peter Schellenberg
Gemeinschaftsrat 	 Stellvertreter
Carsten Hänselmann	 Uwe Schröder
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 02/01/2024
Beschlussfassung über die Niederschrift der öffentlichen 
GRS vom 8. Mai 2024.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 03/01/2024
Bestellung von Herrn Ralph Kirst als Gemeindewahlleiter für 
die Landtagswahl am 1. September 2024.
Abstimmungsergebnis
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im GR: ..............................................  7 
davon anwesend: ...............................................................................................  6
Ja-Stimmen: ...........................................................................................................  5
Nein-Stimmen: .....................................................................................................  –
Stimmenthaltungen: ........................................................................................  1
Beschluss-Nr. 04/01/2024
Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Anschaf-
fung von vier Pressluftatmern, komplett, an die Fa. BTL 
Leipzig zum Angebotspreis. 
– einstimmig beschlossen – 
gez. Kirst, Bürgermeister

Treben.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Treben hat in öffentlicher 
Sitzung am 10. Juni 2024 den Lärmaktionsplan der Ge-
meinde Treben beschlossen (Beschluss Nr.: 09/01/2024).  
Dieser Lärmaktionsplan steht ab sofort auf der Homepage 
der VG „Pleißenaue“, unter www.vg-pleissenaue.de/Treben/
Bauleitplanung, zur Verfügung.   
Treben, den 15. Juli 2024
gez. Hermann, Bürgermeister
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Verbandsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 
Klaus Hermann	 Stv. Bürgermeister Jan Röder
Verbandsrat Holm Kluge	 Stellvertreter Jens Taubert
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 03/01/2024
Beschlussfassung über die Niederschrift der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung vom 2. April 2024.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 04/01/2024
Beschlussfassung zur Feststellung der Jahresrechnung der 
Gemeinde Treben für das Haushaltsjahr 2022.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 05/01/2024
Beschlussfassung zur Entlastung des Bürgermeisters und 
des Beigeordneten auf der Grundlage der Prüfung der Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2022 durch den Fach-
dienst Rechnungsprüfung des Landratsamtes Altenburger 
Land. 
Abstimmungsergebnis
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im GR: ............................................ 11
davon anwesend: ............................................................................................  10
Ja-Stimmen: ...........................................................................................................  7
Nein-Stimmen: .....................................................................................................  –
Stimmenthaltungen: ........................................................................................  1
Der Bürgermeister und sein Stellvertreter dürfen laut § 38 
ThürKO an der Abstimmung nicht teilnehmen.
Beschluss-Nr. 06/01/2024
Beschlussfassung zur Nachtragshaushaltssatzung der Ge-
meinde Treben für das Haushaltsjahr 2024.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 07/01/2024
Beschlussfassung über den Finanzplan (1. Nachtrag) der Ge-
meinde Treben für die Haushaltsjahre 2023 – 2027. 
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 08/01/2024
Zustimmung zum Bauantrag – Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses – Gemarkung Serbitz
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 09/01/2024
Beschlussfassung zum Lärmaktionsplan der Gemeinde Tre-
ben.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 10/01/2024
Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Lieferung 
eines Rasentraktors an die Firma MaKo Matthias Koitzsch 
aus Borna zum Angebotspreis. 
– einstimmig beschlossen – 
gez. Hermann, Bürgermeister

►

Öffentliche Bekanntmachung 
der Offenlegung des Ergebnisses der Grenzwieder-
herstellung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen
In der Gemeinde Treben	 Geschäftsbuch-Nr: 2024 001
Gemarkung Lehma	 Antragsnummer: 58 0159 24
Flur: 2, Flurstück: 62/1
wurde eine Grenzwiederherstellung und Abmarkung  im 
Rahmen einer Liegenschaftsvermessung nach den Bestim-
mungen der §§ 9 bis 15 des Thüringer Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. De-
zember 2008 (GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fas-
sung durchgeführt. Über die Liegenschaftsvermessung 
und deren Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift aufge-
nommen. Diese Grenzniederschrift und die Dokumenta-
tion der Anhörung der Beteiligten sowie die dazugehörige 
Skizze können von den Beteiligten vom 10. August bis 13. 
September 2024 in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr in den 
Geschäftsräumen der Vermessungsstelle Rainer Kotthoff, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Gabelentz-
straße 8, 04603 Windischleuba eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung 
das Ergebnis der o. g. Liegenschaftsvermessung bekannt 
gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt 
als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist kein Widerspruch erhoben wurde.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen das Ergebnis der Lie-
genschaftsvermessung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist bei der Vermessungsstelle 
Rainer Kotthoff, Gabelentzstraße 8, 04603 Windischleuba 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt 
werden.
Windischleuba, 26. Juni 2024
Im Auftrag

Rainer Kotthoff,
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Amtliche Bekanntmachung
In der 1. öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde 
Treben am 10. Juni 2024 wurden folgende Beschlüsse ge-
fasst:
Beschluss-Nr. 01/01/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
in den Gemeinschaftsrat der Verwaltungsgemeinschaft 
„Pleißenaue“.
Gemeinschaftsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 	 Stellvertreter
Klaus Hermann	 Jan Röder
Gemeinschaftsrat 	 Stellvertreter
Bärbel Müller	 Karin Günther
Gemeinschaftsrat 	 Stellvertreter
Raik Fleck	 Matthias Hillmar
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 02/01/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
als Verbandsrat in die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenbur-
ger Land (ZAL).

Windischleuba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amtliche Bekanntmachung
In der 1. Sitzung des Gemeinderates Windischleuba am 
13. Juni 2024 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 01/2024
Beschlussfassung zur Ausschussbesetzung:
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Hauptausschuss (beschließender Ausschuss) – 
Bürgermeister + sechs Gemeinderäte
	 Bürgermeister Gerd Reinboth
	 1. GR Rüdiger Ruge
	 2. GR Ronny Weber
	 3. GR Sören Winklmeier
	 4. GR Nicole Reinboth
	 5. GR Ilona Schulze
	 6. GR Jens Schindler
Techn. Ausschuss (beschließender Ausschuss) – 
Bürgermeister + acht Gemeinderäte 
	 Bürgermeister Gerd Reinboth
	 1. GR Jens Schindler
	 2. GR Michael Pawelczyk
	 3. GR Helmut Fleck
	 4. GR Sven Graichen
	 5. GR Nicole Reinboth
	 6. GR Ilona Schulze
	 7. GR Silvio Voitzsch
	 8. GR Rüdiger Ruge
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 02/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
in den Gemeinschaftsrat der Verwaltungsgemeinschaft 
„Pleißenaue“.
Gemeinschaftsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 	 Stv. Bürgermeister
Gerd Reinboth	 Rüdiger Ruge
1. GR Ronny Weber	 GR Ilona Schulze
2. GR Sven Graichen	 GR Sören Winklmeier
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 03/2024
Bestellung nachfolgend genannter Gemeinderatsmitglieder 
als Verbandsrat in die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Altenburger Land (ZAL).
Verbandsräte	 Stellvertreter
Bürgermeister 	 Stv. Bürgermeister
Gerd Reinboth	 Rüdiger Ruge
1. GR Jens Schindler	 Stv. GR Silvio Voitzsch
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 04/2024
Beschlussfassung zur Niederschrift der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 25. April 2024.
Abstimmungsergebnis
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im GR: ...................................... 11 
davon anwesend: ..............................................................................  11 
Ja-Stimmen: ..........................................................................................  5
Nein-Stimmen: .....................................................................................  –
Stimmenthaltungen: ..........................................................................  6  
Beschluss-Nr. 05/2024
Beschlussfassung zur Feststellung der Jahresrechnung der 
Gemeinde Windischleuba für das Haushaltsjahr 2022. 
– einstimmig beschlossen – 

Beschluss-Nr. 06/2024
Beschlussfassung zur Entlastung des Bürgermeisters und des 
Beigeordneten auf der Grundlage der Prüfung der Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2022 durch den Fachdienst 
Rechnungsprüfung des Landratsamtes Altenburger Land. 
Abstimmungsergebnis
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im GR: ............................................ 11 
davon anwesend: ............................................................................................. 11 
Ja-Stimmen: ...........................................................................................................  9
Nein-Stimmen: .....................................................................................................  –
Stimmenthaltungen: ........................................................................................  –
Der Bürgermeister und sein Stellvertreter dürfen laut § 38 
ThürKO an der Abstimmung nicht teilnehmen.
Beschluss-Nr. 07/2024
Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung der 
Gemeinde Windischleuba für das Haushaltsjahr 2024.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 08/2024
Beschlussfassung über den Finanzplan (1. Nachtrag) der Ge-
meinde Windischleuba für die Haushaltsjahre 2023 – 2027.
Abstimmungsergebnis
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder im GR: ............................................ 11 
davon anwesend: ............................................................................................. 11 
Ja-Stimmen: ........................................................................................................  10
Nein-Stimmen: .....................................................................................................  – 
Stimmenthaltungen: ........................................................................................  1
Beschluss-Nr. 09/2024
Zustimmung zur Befreiung von den textlichen Festset-
zungen zur Tektur der Firma Saller Gewerbebau - Gemar-
kung Windischleuba.
– einstimmig beschlossen – 
Beschluss-Nr. 10/2024
Beschlussfassung zum Lärmaktionsplan der Gemeinde Win-
dischleuba.
– einstimmig beschlossen – 
gez. Reinboth, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Windischleuba hat in öf-
fentlicher Sitzung am 13. Juni 2024 den Lärmaktionsplan der 
Gemeinde Windischleuba beschlossen 
(Beschluss Nr.: 10/2024).  
Dieser Lärmaktionsplan steht ab sofort auf der Homepage 
der VG „Pleißenaue“, unter www.vg-pleissenaue.de/Win-
dischleuba/Bauleitplanung, zur Verfügung.   
Treben, den 15. Juli 2024

Ende amtlicher Teil
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Nichtamtlicher Teil

Achtung, Achtung
An folgenden Tagen bleibt das  

Einwohnermeldeamt ganztägig geschlossen
Montag, 	 05.08.2024
Dienstag, 	 06.08.20224
Donnerstag, 	 22.08.2024
Montag,	 09.09.2024
Dienstag, 	 10.09.2024
Wir bitte unsere Bürger um Beachtung!

Der Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Altenburger Land 

(ZAL) informiert
Im Monat Juli 2024 wird in der Verwaltungsgemeinschaft 
“Pleißenaue„ (nachfolgende Orte und genaue Termine) die 
Firma Rohrreinigung Vetterlein GmbH, im Auftrag des ZAL 
die Fäkalschlammentsorgung bei den Grundstückskläran-
lagen durchführen.
Daher wird jeder Grundstückseigentümer aufgefordert, 
seine Kläranlage hinsichtlich der Notwendigkeit einer Ent-
leerung oder Teilleerung vom Fäkalschlamm zu überprü-
fen.
Sofern die Überprüfung ergibt, dass Bedarf an einer Fä-
kalschlammentsorgung im Jahr 2024 besteht, ist die-
ser bei der Firma Rohrreinigung Vetterlein GmbH unter  
Tel. 03447 832167 oder Fax 03447 832168 rechtzeitig an-
zumelden.
07.08.2024	 Borgishain
08./09.08.2024	 Pähnitz
12.08.2024	 Primmelwitz
14.08.2024	 Pöppschen
15.08.2024	 Bocka
16.08.2024	 Remsa / Schelchwitz
16.08.2024	 Windischleuba
21./22.08.2024	 Treben
26./28. – 30.08.2024	 Fockendorf 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Grund-
stücke angefahren werden, deren Eigentümer den Bedarf 
einer Fäkalschlammentsorgung bei der Firma Rohrreini-
gung Vetterlein GmbH angemeldet haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL)

Information für die Anwohner 
Bürgersprechstunden

Bürgersprechstunden zur Baumaßnahme“ Erneue-
rung der Bahnsteig- und Gleisanlagen in Regis-Brei-
tingen und Treben-Lehma“
Sehr geehrte Anwohnende,

die Deutsche Bahn AG erneuert gegenwärtig 
unter anderem Gleise und Weichen, Ingenieur-
bauwerke und Bahnsteige in Regis-Breitingen 

und Treben-Lehma.
Die umfangreichen Arbeiten werden zurzeit in einer Total-
sperrung für den Zugverkehr durchgeführt.
Für Fragen zum Bauvorhaben stehen wir Ihnen in Bürger-
sprechstunden zur Verfügung. Die Sprechstunden finden 
am: 15. August 2024, 12. September 2024, 24. Oktober 
2024,  7. November 2024 und 5. Dezember 2024 jeweils 
in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus der Stadt 
Regis-Breitingen statt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorherige te-
lefonische Anmeldung von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 08:00 bis 15:00 Uhr unter Tel. 0152 37529922. Außerdem 
stehen wir Ihnen unter dieser Telefonnummer bei Fragen 
und Anregungen zur Verfügung.
Die Termine für die vorgesehenen Bürgersprechstunden fin-
den Sie auf unserer Website: sachsen-franken-magistrale.de 
Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden:                                                                    
sachsen-franken-magistrale@deutschebahn.com
Informationen zu den Einschränkungen im Zugverkehr sind 
unter: https://bauinfos.deutschebahn.com/ hinterlegt
Dresden, Juli 2024
Ihre Deutsche Bahn
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Danksagungen

Gemeinde Fockendorf
mit den OT Fockendorf und Pahna

Neues aus der Volkssolidarität.. . . . . . . . . . . . . . . .

Rückblick Sommerfest
Am 16. Juli 2024 trafen wir uns wieder im Gasthof Wappler 
zu unserer Veranstaltung, passend zum Wetter, mit einem 
Sommerfest . 
Nach dem Kaffeetrinken begleitete uns unsere Ingeborg 
beim gemeinsamen Singen auf dem Keybord.

Der Höhepunkt des Programmes war die lustige „HUTMO-
DENSCHAU“. Die Hüte wurden aus dem eigenem privaten 
Fundus zusammengestellt und von den Vorstandsmitglie-
dern sowie einigen Senioren selbst vorgeführt. Kleine Anek-
doten und Sketche rundeten das Programm ab. Dabei sind 
alle hungrig geworden und ließen es sich bei Bratwurst mit 
Kartoffelsalat schmecken.

Einladung
Unsere nächte Veranstaltung, der beliebte Spielnachmit-
tag, findet am 13. August 2024, um 15:00 Uhr, im Gasthof 
Wappler statt. Wir hoffen, Sie sind alle in Spiellaune und 
freuen uns auf Ihr Kommen.
Der Vorstand

Bürgerfunk – VG „Pleißenaue“ direkt
Immer informiert per Messanger

Anmeldung bei WhatsApp
1.	 Die Nummer 0151 62600300  

als neuen Kontakt unter dem Namen  
„VG Pleißenaue direkt“ speichern.

2.	 Nachricht „Start“ an den neuen  
Kontakt schicken.

Anmeldung bei Telegram
1.	 Suchen Sie den Kanal „VG Pleißenaue direkt“.
2.	 Drücken Sie den Knopf „Beitreten“.
Weitere Infos zum Bürgerfunk finden Sie unter:  
https://vg-pleissenaue.de/verwaltung/buergerfunk.html
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Neues aus der Kita „Am Märchenwald“
Muttertag

„Die Mama ist der Hammer. Was wär̀ n wir ohne sie? 
Sie schenkt uns Herzenswärme und sorgt für Harmonie.“

Darum luden wir auch in diesem Jahr alle gemeinsam un-
sere Mami’s zu einer großen Muttertagsfeier ein. Mit einem 
kleinen Programm und liebevoll gebastelten Aufmerksam-
keiten bereiteten die Kinder ihren Mamas eine Freude und 
anschließend verbrachten alle einen schönen, sonnigen 
Nachmittag in unserem Garten.

Kindertag
„Eine Welt ohne Kinder ist wie ein Himmel ohne Sterne.“

Den diesjährigen Kin-
dertag begannen wir 
mit einem Picknick mit 
vielen Leckereinen in 
unseren Gruppenzim-
mern. Anschließend gab 
es eine Überraschung 
für unsere Kinder, denn 
der Zauberer Friedolin 
besuchte uns. Er führte 
uns eine unterhaltsame 
Mitmachshow mit dem 
ein oder anderem Trick 
für Groß und Klein vor. 
Den weiteren Vormittag genossen wir mit coolen Beats und 
Tänzen sowie einem leckeren Eis im Garten. Zum Abschluss 
gab es für alle Pizza zum Mittagessen, welches wir uns ge-
meinsam auf der Terrasse schmecken ließen. 

Kindertagesstätte
„Am Märchenwald“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verabschiedung unserer Schulanfänger 
„Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben,
werdet ihr nun die Zeit vertreiben.

Das sind jene Dinge eben,
die man braucht für’s ganze Leben.“

Die vergangenen Wochen standen ganz im Zeichen der Ver-
abschiedung unserer zukünftigen ABC-Schützen. Geprägt 
von vielen tollen und spannenden Erlebnissen möchten wir 
nun gerne berichten.
Bei „SABAKI“ lernten unsere Vorschüler wie man sich im 
Umgang mit fremden Personen richtig verhält und wie man 
sich in Gefahrensituationen selbst verteidigen kann. Geübt 
wurde auch das deutliche und laute „NEIN“ sagen, wenn 
man etwas nicht möchte.

Ein besonderes Highlight war die große Abschussfahrt mit 
dem Zug von Altenburg zum Flughafen Leipzig/Halle. Bei 
einer aufschlussreichen Tour durch das Flughafengelände 
wurden uns die wichtigsten Standorte gezeigt und erklärt. 
Das I-Tüpfelchen war ein Stopp bei der großen Feuerwehr-
wache. Zum Abschluss gab es noch ein Mittagssnack im 
Terminalbereich, bevor es wieder zurück nach Hause ging 
und wir all das Erlebte erzählen konnten. Wir bedanken uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bei den Eltern, die uns bei 
diesem Ausflug unterstützt haben. 

Als Nächstes konnten wir unser Können beim Sportfest in 
Meuselwitz unter Beweis stellen. In den Disziplinen Sprint, 
Weitwurf und Dreierhopp schnitten wir erfolgreich ab, und 
wurden mit Urkunden und Medaillen belohnt.
Außerdem schmückt ab nun an ein neuer kleiner Pokal un-
seren Kita-Eingang. 
Mit dem bald beginnenden Schuleintritt fahren die Kinder 
vermehrt mit dem Bus zur Schule. Damit das auch reibungs-
los klappt, erhielten wir von der TÜHSAC eine Busschulung. 
Abgeholt an der Bushaltestelle, fuhren wir auf das OBI-Ge-
lände. Dort lernten die Kinder dann, wie man sich richtig im 
und am Bus zu verhalten hat. Als Abschluss besuchte uns 
noch der OBI Biber und hatte sogar für jeden ein kleines 
Geschenk dabei. 
Das größte Highlight für unsere Schulanfänger war natür-
lich das Zuckertütenfest, welches wir am 15. Mai 2024 bei 
schönstem Sommerwetter feierten. Zunächst begaben sich 
unsere 18 ABC-Schützen auf eine märchenhafte Schnitzel-
jagd mit dem Ziel den Zuckertütenbaum zu finden. Mit Mut, 
Geschick und viel Teamarbeit fanden unsere Schatzsucher 
das Ziel und wurden von ihren Eltern, Geschwistern und 
Freunden aus der großen Gruppe empfangen. Mit einem 
emotionalen Abschiedsprogramm, wobei auch das ein oder 
andere Tränchen floss, ließen wir den Tag bei vielen Lecke-
reien, schönen Gesprächen und viel Wehmut würdig aus-
klingen. An dieser Stelle möchten wir uns vielmals bei Euch 
und Euren Eltern für die lieben Abschiedsworte und den tol-
len, prallgefüllten Präsentkorb sowie für die wunderschöne 
Gartenbank, welche nun in unserem Garten steht und zu 
Verweilen einlädt, bedanken. 
Für unsere Schulanfänger beginnt nun bald ein neues Kapi-
tel in ihrem Leben. Wir wünschen Ben, Martha, Tim, Luisa, 
Hannes, Pia, Charly, Frieda, Carl-Leo, Elsa, Luca, Hannah, 
Emil, Lea, Jonas, Linda, Bruno und Lia eine wunderschöne 
Schulanfangsfeier sowie einen guten Start in den Schulall-
tag. Schön, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen, ihr denkt gern 
an eure Kindergartenzeit zurück. 
Nun genießen wir das hoffentlich schöne Sommerwetter 
und sagen bis bald. Ihr werdet wieder von uns hören. 
Die Kinder und das Team vom Kindergarten „Am Märchen-
wald“.
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Neues aus der Volkssolidarität.. . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeinde Gerstenberg
mit den OT Gerstenberg und Pöschwitz

Ausflug nach Borna
Liebe Mitglieder/innen der Ortgruppe, 
liebe Gerstenberger und Gerstenbergerinnen,
am 27. April 2024 starteten wir einen Ausflug ins nahe Sach-
senland in die Altstadt von Borna und besichtigten die Ev. 
Emmauskirche und die Ev. Stadtkirche St. Marien. Auf dieser 
historischen Reise begleitete uns Herr Udo Hackenberg, eh-
renamtlicher Stadtführer, der uns in überaus lockerer Ma-
nier in die Gegebenheiten einführte. So erfuhren wir u. a. 
manche Anekdote über die Auseinandersetzungen um die 
Emmauskirche zwischen den Heuersdorfern und Breuns-
dorfern, ehe das Kirchlein seine spektakuläre Reise nach 
Borna antreten durfte. Sehr interessant war das vorgeführte 
Bildmaterial über die Umsetzung der Kirche, der manche 
Erinnerung in uns wachrief.

Anschließend begaben wir uns in die Stadtkirche St. Marien 
mit ihrem imposanten Flügelaltar und erfuhren wissens-
wertes über die Geschichte des ev. Gotteshauses, das auch 
auf Predigten von Martin Luther stolz sein darf.

Sommerfest
Liebe Mitglieder/innen der Ortgruppe,
liebe Gerstenberger und Gerstenbergerinnen,
am 16. Juli 2024 fand unser Sommerfest statt. Der Wetter-
gott meinte es gut mit uns und wir konnten bei herrlichem 
Sommerwetter vergnügliche Stunden erleben. Es erwartete 
uns ein leckeres Grillbüfett, das Margit und ihr Team zau-
berten. Es schmeckte allen vorzüglich und wir bedanken uns 
herzlich, auch für die tolle Bewirtung.
Zur kulturellen Umrahmung hatten wir die lustigen Schwe-
stern eingeladen und es erwartete uns ein abwechslungs-
reiches Programm, das uns in die musikalische Welt der 
60er und 70er Jahre des 20. Jh. entführte.
Stellvertretend für die vielen Evergreens hörten wir u.a:

Dorffest in Gerstenberg 
vom 23. bis 25. August 2024

Freitag
18:00 Uhr 	 Fußball – Traditionsspiel 70 Jahre SV Gersten-

berg – 1. FC Lok Leipzig 
Spielort: Sportplatz Gerstenberg 
Einlass 17:00 Uhr

20:30 Uhr	 Disko mit DJ Boofy
Samstag
10:00 Uhr 	 Volleyballturnier – Gerstenberg-Cup 

Spielstärke 4, Voranmeldung bei 
Nico Schwanz, Tel. 0173 3807641 
Startgebühr 10,- €

14:00 Uhr 	 Fußballturner Riesenkicker 
Spielstärke 4:1, Voranmeldung bei Uwe Pat-
zelt, Tel. 0171 1417366 – Startgebühr 10,- €

15:00 Uhr 	 Farbküche Altenburg und Kinderschminken
20:00 Uhr 	 Disco mit SOS
Sonntag
10:00 Uhr 	 Frühschoppen mit Baumelschub
13:00 Uhr 	 Tischtennis Chinesisch Turnier und Armbrust-

schießen
14:00 Uhr 	 Kindertischler
15:00 Uhr 	 Blasmusik – Schnaudertaler Musikanten
17:00 Uhr 	 Entenrennen auf dem Gerstenbach

Angefüllt von den vielen Eindrücken ließen wir den schönen 
Nachmittag im Café Stölzel in der Wassergasse 6 bei lecke-
rem Eis und Kuchen ausklingen.
Ein herzliches Dankeschön für die perfekte Organisation 
geht an Frau Karin Engert und an die „Autofahrer“, die die-
sen Ausflug möglich machten.
Eine Reise in die Bornaer Altstadt ist empfehlenswert und 
daher anbei noch ein paar Infos zu den beiden Kirchen:
Die Ev. Emmauskirche in Borna, (Emmaus ist ein im Lu-
kasevangelium erwähnter Ort in der Nähe von Jerusalem), 
wurde 2007 aus Heuersdorf nach Borna umgesetzt. Sie ist 
eine romanische Saalkirche | Bauzeit: 13. oder 14. Jahrhun-
dert, Mitte 17. Jahrhundert | Baustile: Romanik, Renaissance | 
Innenraum: zweiseitige Empore, Kanzelaltar, Orgel
Die Ev. Emmauskirche in Borna ist eine offene ökumenische 
Kirche und steht in der Altstadt von Borna neben der Ev. 
Stadtkirche St. Marien.
Die Ev. Stadtkirche in Borna stammt aus der ersten Hälfte 
und der Mitte des 13. Jahrhunderts. 1411 wird mit einem 
weitgehenden Neubau begonnen, nach 1434 entsteht der 
Chor.  Ab 1455 werden die Pfeiler und das Gewölbe des 
Langhauses gefertigt. Die Weihe erfolgt 1456.
Sie ist eine Hallenkirche mit markantem Querwestturm und 
einem Turmaufbau mit Rundbögen.
Vielleicht habe ich Ihr Interesse geweckt, 
freundliche Grüße Dr. Ilona Harms
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Auch der unvergessene, leider sehr früh verstorbene, Roy 
Black und Anita mit dem Ohrwurm „Schön ist es auf der 
Welt zu sein“, durften nicht fehlen.
Den krönenden Abschluss bildete das Lied der unverges-
senen Gruppe Abba, „Thank you for the music“ aus dem 
Jahr 1977.

Die lustigen Schwe-
stern begeisterten uns 
mit ihrem Können und 
ihrer Quirligkeit, das 
sie uns in originellen 
historischen Kostümen 
darboten. Auch unsere 
Herren der Schöpfung 
wurden in das Gesche-
hen einbezogen und 
sorgten damit zusätz-
lich für Heiterkeit

Alle waren restlos begeistert, sangen und klatschten mit.
Von den Künstlerinnen wurde uns Begeisterung und Text-
sicherheit bescheinigt. Das machte uns natürlich mächtig 
stolz. Auch für das Engagement unseres Vereines, das Am-
biente und die gastronomische Bewirtung fanden sie sehr 
lobende Worte.
Es war ein gelungenes Fest. Oft werden wir noch daran 
denken.
Freundliche Grüße 
Dr. Ilona Harms

Connie Francis 	 „Schöner fremder Mann“
Gitte Haenning 	 „Ich will nen Cowboy als Mann“
Jacqueline Boyer 	 „Mitsou, Mitsou, Mitsou“
Karel Gott und Darinka 	 „Fang das Licht“

Gemeinde Haselbach

Hallo Frauen und Männer ab 60!
Einladung zur Geburtstagsfeier

Der Bürgermeister und die Volkssolidarität laden alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr von 
Gerstenberg und Pöschwitz, die in der Zeit zwischen dem 
29. August 2023 und dem 28. August 2024 Geburtstag hat-
ten bzw. haben, zu einer Geburtstagsfeier ein. 
Die Geburtstagsfeier findet am Montag, 19. August 2024, 
17:00 Uhr in der Turnhalle „Willi Walter“ Gerstenberg 
statt.
gez. Patzelt, Bürgermeister

Aus dem Vereinsleben der Privilegierten 
Großkaliberschützen Haselbach e. V.

Zur Mitgliederversammlung am 28. Juni 2024 wurde zu 
Beginn ein Ehrensalut anlässlich des 70. Geburtstages von 
Karin Günther geschossen. Anschließend war der Verein zu 
einer kleinen Feierrunde eingeladen.
Am 30. Juni 2024 traf sich die Salutabteilung am Haltepunkt 
der Kohlebahn in Haselbach. Dort überraschten wir bei 
einem Zwischenaufenthalt Herrn Hans Waldenburger mit 
einem kräftigen Ehrensalut zu einem ganz besonderen An-
lass. Er feierte am 24. Juni 2024 seinen 100. Geburtstag.

Zum Sport- und Kippenfest in Haselbach am 6. Juli 2024 
waren wir mit unserem Armbrustschießstand präsent.
Trotz einer Unterbrechung durch einen etwas längeren Re-
genschauer, wurde er gut genutzt.
Zur Siegerehrung ergaben sich die folgenden Platzie-
rungen:
1. Platz	 David Stobbe
2. Platz	 Maximilian Koska
3. Platz	 Mario Hesselbarth

Der Jubilar mit der Salutabteilung

Die Sieger am Armbrustschießstand

Karin Günther, Pressewart
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Gemeinde Treben
mit den OT Lehma, Plottendorf,
Primmelwitz, Serbitz, Trebanz und Treben

Gelungenes Spielplatzfest in Lehma
Am 8. Juni 2024 startete bei strahlendem Sonnenschein 
unser 2. Spielplatzfest.
Nach der recht verhaltenen Teilnahme der Kinder im ver-
gangenem Jahr, waren die Mitglieder des Feuerwehr- und 
Heimatvereines etwas skeptich, ob sich unsere Mühe dies-
mal lohnen würde. Doch wir wurden eines Besseren be-
lehrt.

Rückblick auf das Sommerfest 
am 14. Juni 2024

Unser Sommerfest war ein toller und gelungener Höhepunkt 
in unserem Kindergartenjahr! Viele Kinder, Eltern, Freunde 
und Bekannte besuchten uns an diesem Nachmittag. Zur 
Eröffnung zeigten wir ein mitreisendes Programm und be-
kamen dafür viel Applaus. Zur Feier des Tages ehrten wir 
unsere jahrelangen Sponsoren und Vereine! Vielen lieben 
Dank an alle, die uns immer wieder materiell, finanziell oder 
mit tatkräftiger Hilfe unterstützen. An diesem Nachmittag 
konnte man in unserer Kindertagesstätte die Chronik einse-
hen, was auch viele Gäste nutzten und große Begeisterung 
zeigten. Vielen Dank an Frau Petermann, welche mit viel 
Fleiß unsere Chronik auf neuesten Stand gebracht hat und 
nun weiterführt! 
Für unsere Kinder gab es an diesem Nachmittag viel zu er-
leben. Sei es das Losen an der Tombola, Kinderschminken, 
Glücksrad drehen, Ponyreiten, Ballonmodellieren, auf der 
Hüpfburg toben oder Luftballons mit Pfeilen abschießen. 
An unsere etwas größeren Besucher haben wir auch ge-
dacht. Hier haben die Johanniter mit „RO-ME-LU“ einen 
Spielparcour angeboten. Vielen lieben Dank!

Kindertagesstätte
„Geschwister Scholl“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auf der Bühne war auch viel los. Unsere „Kleinen“ und „Mitt-
leren“ der Funkengarde vom FC Trebenia haben Showtänze 
aufgeführt, die Gugge Musik hat aufgespielt und das Team 
der Kindertagesstätte hat zum Abschluss ein kleines lustiges 
Programm dargeboten.

Viele Helfer kümmerten sich um das leibliche Wohl mit Kaf-
fee und Kuchen, Eis, Zuckerwatte, Popcorn und Bratwürsten. 
Die rote Limo für unsere Kinder und die vielen leckeren 
Getränke für unsere Gäste rundeten unseren gemütlichen 
Nachmittag ab! Danke für die wunderschöne Tanzeinlage, 
die tolle Musik und an die vielen fleißigen Helfer!!!

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit!
Viele liebe Grüße
Ihr Team der KITA Haselbach

Pünktlich um 15:00 Uhr füllte sich der Spielplatz und viele 
Lehmaer Kinder verbrachten gemeinsam mit ihren Eltern 
und Großeltern einen schönen Nachmittag bei Sport, Spiel 
und kurzweiligen Unterhaltungen. 
Für die Kinder waren Speis und Trank natürlich kostenlos. 
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Das Schmiedehandwerk in Windischleuba, 
auch geführt in sechs Generationen von der 

Familie Dittmann.
Und die schweren Hämmer hört man schon von weitem auf 
die glühenden Eisen schlagen....
Im 15. Jahrhunderten wurden Privilegien erlassen, die den 
Handwerkern der Stadt Altenburg zusicherten, dass inner-
halb einer Meile ( Einheit des Wegemaßes in Deutschland 
7,420 km) kein Handwerksmeister sich auf den Dörfern nie-
derlassen und arbeiten durfte. Ausgenommen waren die 
Schmiedemeister, einige Schneider und Leineweber, die 
in ausdrücklich benannten Dörfern zugelassen waren. So 
konnten in clein Leuben (Windischleuba) Schmiedemeister 
und Leineweber ihren Beruf nachgehen. In dem Erlass heißt 
es zu den Schmieden „ ... sie sollen keinen Knecht oder Lehr-
Jungen anstellen; die Meister sollen die Pflüge und Wege-
geschirr bessern, Pferde beschlagen und andere gemeine 
Bauernarbeit tun, aber sollen sich sonsten aller neuen Ar-
beit enthalten.“
Wo die allererste Schmiede in Windischleuba stand, ist nicht 
bekannt. Meistens befanden sie sich an den stark befah-
renen Landstraßen, in deren Nähe auch ein Gasthof war, 
wo die Fuhrleute Unterkunft für sich und die Tiere fanden. 
In Windischleuba war das so, der alte Gasthof steht noch 
heute an seiner Stelle. Der damalige Gutsherr von der Ga-
belentz ließ 1516 eine Schmiedewerkstatt errichten und es 
ist anzunehmen, dass es diese Schmiede auf dem Grund-
stück des heutigen Schmiedeberg 3 war. Damals nannte 
man diesen Weg im Volksmund „Hofegasse". Das Haus von 
dem jetzigen Eigentümer liebevoll saniert, ist ein Schmuck-
stück des Ortes. ►

Gemeinde Windischleuba
mit den OT Bocka, Borgishain, Pähnitz,
Pöppschen, Remsa, Schelchwitz,
Windischleuba und Zschaschelwitz

Am 22. August 2024 Beatles (Revival) 
im Rittergut Treben

Am 22. August 2024 steht im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe des Altenburger Musikfestivals ein großes Beatles Re-
vival Open Air auf unserem Programm. Das verspricht gut 
zu werden!

Blutspende  
in Windischleuba

DRK-Blutspende am 16. August 2024, 16:00 – 19:00 Uhr, 
im Bauhofgebäude, in Borgishain, Otto-Engert Straße 
27, untersützt vom SC Windischleuba e. V.

Die Beatles Revival Band
•	 ist die erfolgreichste Coverband aller Zeiten und Vorrei-

ter sämtlicher heute existierenden „Tribute-Bands“.
•	 hat über 3000 Konzerte gegeben und mehr als 100 TV-

Auftritte absolviert, über 25 Langspielplatten, Singles 
und CDs wurden in Europa, Japan und den USA veröf-
fentlicht.

•	 präsentiert die erfolgreichsten Songs der Beatles, auf 
Original-Instrumenten und in authentischen Kostümen: 

•	 “THE MAGICAL HISTORY TOUR” – Eine Reise durch die 
gesamte Schaffensperiode der Fab Four. Von "Please, 
Please Me” bis “Let It Be”

Die Musiker:
•	 Christopher Tucker in der Rolle von John Lennon (git; vo-

cals)
•	 Oliver Bick in der Rolle von Paul McCartney (bass; git; 

vocals)

•	 Claus Fischer in der Rolle George Harrison (git; vocals)
•	 Gilbert Foede in der Rolle von Ringo Starr (drums; vo-

cals)
•	 Unterstützt wird die Gruppe durch Fritz Heieck (keys; vo-

cals)
Beginn: 19:30 Uhr • Einlass: ab 18:00 Uhr
Eintritt: 18,- Euro
Karten im Vorverkauf:
•	 Tourismusinformation Altenburger Land, 

Markt 10 in Altenburg
•	 Verwaltung Pleißenaue im Rittergut Treben 

(Tel. 034343 7030; E–Mail: info@vg-pleissenaue.de 
Die Veranstaltung wird vom Ritterguts– und vom Feuer-
wehrverein Treben gastronomisch umsorgt.
i.A. Karin Hörtzsch

Die gute Resonanz und der spontane Dank der Kinder und 
deren Eltern ist für die Vereinsmitglieder eine große Ermu-
tigung für eine Neuauflage dieses Festes im kommenden 
Jahr.
Der Vorstand

Neues aus der Ortschronik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mitteilungen der Kirchgemeinden

B. von Münchhausen schreibt in seiner Chronik: „die alte 
Schmiede mit ihrem Säulenvorbau war ein wichtiger Teil 
mittelalterlicher Befestigung. Nicht nur der Beschlag der 
Pferde, sondern auch die Herstellung und Instandhaltung 
aller Waffen ist hier betrieben worden...“.
Um 1607 wird hier ein Jacob Dobermann als Schmiedemei-
ster genannt. Er hielt zu seiner Schmiede noch eine Kuh und 
ein Kalb. Nach ihm folgte Jacob Schumann. Dieser verkaufte 
am 12. März 1613 seine Schmiede an den Huf- und Waffen-
schmied Gregor Kunat, der das Schöppenamt beim Ritter-
gut hinteren Teils (das Areal des heutigen Pestalozziplatzes) 
ausübte. Im Jahre 1627 wohnte bei ihm der Hausgenosse 
Andreas Engelmann. Vielleicht war er beim Meister Kunat 
angestellt. 
1627 wurden in Windischleuba die Kirchenbücher einge-
führt. Alle Eintragungen über Taufen, Trauungen und Ster-
befälle registrierten die Schulmeister. Daher können wir 
lückenlos die Besitzer und deren Familien ermitteln. Nur 
die Namen werden oft unterschiedlich geschrieben. Beer-
digt wurde ab 1633 auch auf dem neuen Gottesacker. Der 
Kirchhof blieb trotzdem bis 1881 Beerdigungsplatz. 1628 
verstirbt der „Meister Gregor Kunat, Hufschmied allhier und 
ist den 2. May mit einer Leichenpredigt und Abdankung, im 
60. Jahr seines Alters, unter die Linden ( auf den Kirchhof) 
begraben worden“. Am 22. Juli 1628 kauft die Besitzung der 
Sohn und Hufschmied Gregor Kunat von den Erben. Im glei-
chen Jahr heiratet er Maria Walther. Sie ist die Tochter des 
„Püschers uf der Leihna und Inwohners zu Pöppschen“. Gre-
gor Kunat kauft im Jahre 1629 von seinem Bruder Matthes 
die Erbschänke von Windischleuba mit 5 ½ Acker Feld, am 
kalten Felde, am Laubberge und unter den Hufen gelegen. 
Kurz danach verkauft er die Schenke und Zubehör wieder 
an seinen Bruder, „da es ihm unmöglich ist, beyde Güther 
beisammen zu halten“. 1630 wird der Schmiedeknecht 
Hans Wiesner genannt. 1632 wohnen in Kunats Hause fünf 
Personen, sein Weib, seine Mutter, 1 Magd und zwei sehr 
kleine Kinder. 1633 stirbt das Söhnlein Michael. 1635 leiht 
Christoph Friedrich von der Gabelentz dem Schmied 66 
Gulden und 14 Groschen zwecks Ablösung einer Hypothek 
und im gleichen Jahr verkauft Kunat an Hanß Frommelt ½ 
Acker Feld. 1636 wurde der Sohn Gregorius geboren und 
der Pachtmüller von Schelchwitz, Meister Abraham Lichten-
stein, wird als Pate genannt. Im 30jährigen Krieg ist in der 
Zeit zwischen dem 24. März und 3. April 1641 die Schmiede 
und mehrere Häuser abgebrannt. 1651 wird berichtet, dass 
die Schmiede wieder aufgebaut und bewohnt ist. „Es ist 
alles bestellt und nichts mehr wüste“. 1653 heiratet Maria, 
Tochter der Schmieds, den Schmiedeknecht Matthes Röß-
ler. 1659 starb das Eheweib Maria Kunat mit 54 Jahren. Sie 
wird auf dem Kirchhof, unter dem Pflaumenbaum, beerdigt. 
Schon bald starb Matthes Rößler und die Witwe heiratet 
den ehrsamen Schmied Hans Rothschuh von Schnauder-
haynichen. Der Schmiedeknecht Gall Schmidt verrichtet 
1667 für den Schmied Kunat die Frondienste. 1674 wird die 
Schmiede an Hans Rothschuh verkauft. 1685 stirbt Hans 
Rothschuhs Weib Maria. Auf der Schmiede ist der Sohn Si-
mon angestellt, der 1688 mit 22 Jahren auf dem Kirchhof 
beerdigt wird. 1721 geht die Schmiede an den Sohn Peter 
Rothschuh über sowie fünf Acker Feld. 1726 wird seine Frau 
Anna mit 35 Jahren begraben sowie das vier Wochen alte 
Töchterchen Anna. 1727 wird der alte Meister Hanß Roth-
schuh am 1. September mit 84 Jahren begraben. Eine kurze 
Zeit hat der Rittergutsverwalter Martin Pauli die Schmiede 
in seinem Besitz. 1732 wird die Schmiede an Christoph 
Weißke verkauft. Er ist Schäfer und Schuster und verpachtet 

die Schmiede an Michael Vogel auf sechs Jahre für 50 Meißn. 
Gulden jährlich. Dann wird Christian Gottlieb Haubenreißer 
als Besitzer genannt. 1752 kauft am 16. Mai der Hufschmied 
Georg Geidel von Kriebitzsch die Schmiede und Schmiede-
gerechtigkeit, sowie allem Zubehör, von Haubenreißer, die 
sich neben dem Weißkenschen Gute (Schmiedeberg 2) und 
dem Aurischen Hause (Schmiedeberg 4) befindet. Aurisch 
war Schulmeister in Windischleuba.
In einer Urkunde ist zu lesen:
„Wir, die Hochadelischen Lindenauschen Gerichte zu Win-
dischleuba, beurkunden und bekennen hiermit und Kraft dieses, 
daß Meister Gottlieb Haubenreißer, gewesener Hufschmied 
allhier, so etliche Jahre die allhiesige Schmiede eigenthüm-
lich besessen, sich mit seinem Eheweibe allzeit christlich und 
fromm aufgeführet, auch sich in der Zeit wohl verhalten hat, 
dergestallt, daß wider denselben bei hiesigen Gerichten nie-
mals etwas Ungebührliches angebracht worden, daher wir ihm 
das Lob eines frommen und christlich gewesenen Unterthans 
beilegen müssen. Urkundlich ist dieses Attest unter hiesigem 
Gerichtssiegel und meiner des Gerichts – Direktors eigenhän-
digen Unterschrift ausgefertigt worden.
So geschehen, Windischleuba den 15. November 1752.
Das Hochadelische Lindenausche Gericht daselbst“.
1761 ist der Huf – und Waffenschmied Meister Georg Geidel 
mit 34 Jahren verstorben. Sein Vater, der Hufschmied Mi-
chael Geidel von Kriebitzsch, nimmt das Erbe seines unver-
heirateten Sohnes an und verkauft 1765 diese Schmiede mit 
Schmiedegerechtigkeit an seinen anderen Sohn Jacob für 
800 Gulden. Jacob kauft 1766 auch das neben der Schmiede 
liegende Aurische Haus für 330 Gulden. 1767 heiratet er Eva 
Naumann von Borgishain. Ihr Vater war Wollkämmerer. 1768 
wird Jacob Geidel als verstorben genannt. Seine Witwe Eva 
und die Kinder Justina und Sophia bekommen einen Vor-
mund. Die Witwe Eva Geidel heiratet danach den Hufschmied 
Christoph Poschwitz. Auch er stirbt kurz danach wieder und 
auch ihre beiden kleinen Töchter. Aber der Schmiedebetrieb 
mußte weiter aufrecht erhalten werden und sie heiratet 1773 
den ledigen Huf- und Waffenschmied Meister Friedrich Au-
gust Dittmann von Pomßen. Sein Vater war schon verstorben 
und war einst Schuldiener in Gruna und Pomßen. In dieser 
Ehe werden mehrere Kinder geboren, von denen einige wie-
der starben. 1783 stirbt sein einziges Töchterlein mit 10 Mo-
naten an den roten und weißen Frieseln. In dieser Zeit wird 
DITTMANN mit T geschrieben. 

Fortsetzung folgt im nächtsen Amtsblatt

Herzliche Einladung in das Kirchenspiel 
Treben, Windischleuba, Gerstenberg,  

Rasephas und Zschernitzsch
Komm in unsre stolze Welt, 

Herr, mit deiner Liebe Werben. 
Überwinde Macht und Geld, 

lass die Völker nicht verderben.
Manfred Schlenker. Evangelisches Gesangbuch Nr. 428

Sonntag, 04.08.2024 – 10. Nach Trinitatis
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er 
zum Erbe erwählt hat. 	 Psalm 33,12 
09:30 Uhr 	 Zschernitzsch, Elke Schenk
10:45 Uhr 	 Rasephas, Elke Schenk
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Veranstaltungen 
Dienstag, 20. August 2024• ab 15:00 Uhr • Salongespräche 
als neues Gesprächsangebot
Thema: Das Gut in Sahlis und die Familie Crusius

Heimvolkshochschule 
Kohren-Sahl is :  D ie 
neue Reihe „Salonge-
spräche“ der Frauenar-
beit des Evangelischen 
Kirchspiels und der 
Heimvolkshochschule 
beginnt am 20. August.  
Das Thema des ersten 
Salongesprächs – pas-
send zu dem Stadtju-
biläum Kohren-1050 –  
„Das Gut Sahlis und die 
Familie Crusius“. Refe-

rent ist Georg-Ludwig von Breitenbuch. 
Das Gespräch beginnt um 15:00 Uhr mit Kaffee und Ku-
chen, ab 15:30 Uhr wird dann das Thema präsentiert. 
Der Eintritt ist frei, Getränk und Imbiss müssen natürlich 
bezahlt werden. 
Sonntag, 25. August 2024• 10:30 Uhr • Kirche in Frohburg • 
Neues wagen – Familienkirche – der etwas andere Got-
tesdienst!
In unserer Gemeinde gibt es viele junge Familien mit kleinen 
Kindern- das ist prima! Und sie suchen nach Gemeinschaft 
unter Gottes Wort, nach Austausch, gemeinsamen Singen, 
Gebet und Segen. 
Wir wollen etwas Neues wagen!  Ein Gottesdienst, in dem 
sich Kinder, Eltern, Großeltern, Konfirmanden wohlfühlen. 
Der etwa 30minütige Gottesdienst beginnt mit einem Mu-
sikstück. Wir decken gemeinsam den Altar, singen, hören 
eine biblische Geschichte, schließen mit den Fürbitten, dem 
Vaterunser und Segen ab. Das Herzstück der Familienkirche 
ist die biblische Geschichte, die gelesen und pantomimisch 
gespielt wird. Nach dem Segen ist Zeit für Gemeinschaft 
und Gespräch beim Kirchenkaffee – auch dieser Teil gehört 
ganz bewusst zur Familienkirche. 
Auch in Kohren soll es die Familienkirche bald geben. 
Außerdem freuen wir uns auf Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, die Familienkirche mitgestalten wollen! Man 
kann sich punktuell einbringen, beispielsweise am Anfang 
ein Musikstück vortragen oder pantomimisches Spiel aus-
probieren, Fürbitten lesen oder Kirchenkaffee/ ein einfaches 
Essen vorbereiten. Es soll keinem zu viel werden. Jede und 
jeder soll Familienkirche genießen können. Meldet euch 
gern bei Christiane Fischer, Pauline Rogasch oder mir. 
Gemeindepädagogin Claudia Tetzner. 
Samstag, 31, August 2024 • 16:30 Uhr • Dorfkirche in Es-
chefeld • Klassiker und Evergreens der Rockgeschichte 
– Kirche musikalisch mal anders 2.0 mit den RedRocks
Zum zweiten Mal findet in der Kirche in Eschefeld ein 
Konzert der anderen Art statt. Musik nicht nur für junge 
Leute, sondern auch für alle jung gebliebenen. RedRocks –  
Musiker aus dem schönen Muldental bei Grimma erweisen 
uns wieder die Ehre und veredeln internationale Klassiker 
und Evergreens der deutsch-deutschen Rockgeschichte auf 
ihre eigene leidenschaftlich-feurige Weise. 
Das Programm ist von A bis Z breit angelegt, im Zentrum 
stehen Pink Floyd, die Beatles, Deep Purple, Karat und vieles 
mehr.

Herzliche Einladung in das Kirchspiel 
Kohrener Land – Wyhratal (Bereich Kohren)

Wir freuen uns Sie zu folgenden Gottesdiensten begrüßen 
zu dürfen: 
Sonntag, 04.08.2024
10:15 Uhr 	 Altmörbitz, Gottesdienst (Pfr. Hendrik Pröhl)
Sonntag, 11.08.2024
10:15 Uhr 	 Kohren-Sahlis, Familien-Gottesdienst (Pfr. 

Hendrik Pröhl & Ines Barthel) zum Schuljahres-
beginn

Sonntag, 18.08.2024
10:15 Uhr 	 Gnandstein, Gottesdienst (Diakonin Christine 

Ruf)
10:15 Uhr	 Rüdigsdorf, Gottesdienst (Pfr. Hendrik Pröhl ge-

meinsam mit Konfis und Grüner Liga) 
Sonntag, 25.08.2024
10:15 Uhr	 Bocka, Gottesdienst (Pfr. Hendrik Pröhl)
Samstag, 31.08.2024
16:00 Uhr	 Altmörbitz, Fest-Gottesdienst (Pfr. Hendrik 

Pröhl) anlässlich des Jahrestages „200 Jahre 
Pfarrhaus Altmörbitz“

Sonntag, 11.08.2024 – 11. Nach Trinitatis
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade.	 1. Petrus 5,5b
09:00 Uhr 	 Windischleuba, Felix Kalder
14:00 Uhr 	 Treben, Schuljahresanfang, Felix Kalder, 

Claudia Brumme 
Sonntag, 18.08.2024 – 12. Nach Trinitatis
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glim-
menden Docht wird er nicht auslöschen.	 Jesaja 42,3
09:30 Uhr 	 Zschernitzsch, Felix Kalder
10:45 Uhr 	 Rasephas, Felix Kalder
Samstag, 24.08.2024
14:00 Uhr	 Tauffest Kirchenkreis in Göhren 

Gruppen in unserer Gemeinde
Beginn der Konfirmandenzeit: Im August beginnt die Kon-
firmandenzeit für die Jugendlichen, die zu Pfingsten 2025 
ihre Konfirmation feiern. Eigentlich sollten alle eine Einla-
dung erhalten haben.
Für den Fall, dass wir jemanden übersehen haben sollten, 
hier noch einmal die wichtigsten Informationen: Wir wer-
den uns einmal im Monat an einem Freitagnachmittag von 
16:00 bis 20:00 Uhr an wechselnden Orten treffen.
Am 15. August 2024 laden wir um 18:30 Uhr zu einem El-
ternabend mit weiteren Informationen ins Pfarrhaus in Tre-
ben ein.
Jubelkonfirmation: Am 28. September 2024 feiern wir in 
einem festlichen Erntedankgottesdienst Jubelkonfirmation – 
um 13:30 Uhr in Windischleuba und um 15:30 Uhr in Treben 
(auch für Gerstenberger Jubilare). Sollten wir bei unseren 
Einladungen jemanden übersehen haben, dann melden Sie 
sich gern im Pfarramt!
Chor: Montag, 19:00 Uhr, Windischleuba
Kinderkirche: Donnerstag, 15:30 Uhr, Treben
Ev.-Luth. Pfarramt, Kirchhof 2, 04617 Treben | Telefon: 

►
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Zeugen Jehovas
Programm August 2024

Freitag, 02.08.2024 bis Sonntag, 04.08.2024 
Wir sind zum dreitägigen Sommerkongress unter dem 
Motto „Macht die gute Botschaft bekannt!“ im Kongresssaal 
Jehovas Zeugen, Grenayer Straße 3 in Glauchau. Wir brau-
chen gute Nachrichten, dringender denn je. Doch von wem 
sollen diese Nachrichten kommen? Die gute Botschaft, die 
wir brauchen, kommt von dem Quell echter Hoffnung Je-
hova Gott und sie dreht sich um seinen Sohn Jesus Christus. 
In den Programmteilen wird darauf eingegangen, worum es 
bei dieser Botschaft geht, warum wir ihr vertrauen können 
und wie sie uns heute helfen kann. Jeder ist eingeladen, 
den Kongress in Glauchau zu besuchen. Der Eintritt ist frei, 
es ist keine Anmeldung erforderlich und es finden keine 
Kollekte statt. Nähere Informationen, das komplette Pro-
gramm sowie ein Video darüber, wie die Sommerkongresse 
von Jehovas Zeugen ablaufen, findet man auf der Website 
JW.ORG unter <Kongresse>.
Sonntag, 11.08.2024
10:00 Uhr	 Vortrag: Brauche ich Gott in meinem Leben?
10:40 Uhr	 Bibelbesprechung: Eine feste Freundschaft, die 

zu einer guten Entscheidung führt (1. Petrus 3:4) 
Sonntag, 18.04.2024
10:00 Uhr 	 Vortrag: Wer ist wie Jehova, unser Gott?
10:40 Uhr 	 Bibelbesprechung: Jehova lädt uns in sein Zelt 

ein (Hesekiel 37:27)
Sonntag, 25.08.2024
10:00 Uhr 	 Vortrag: Was bringt es, sich von Gott leiten zu 

lassen?
10:40 Uhr 	 Bibelbesprechung: Bleib für immer Jehovas Gast 

(Psalm 15:1)
Unsere Gottesdienste können Sie vor Ort in unserem Kö-
nigreichssaal oder auch per Videokonferenz bzw. Telefon 
miterleben. Für die Zugangs- bzw. Einwahldaten rufen Sie 
einfach an 0171 2683294 oder schreiben Sie uns per E-Mail.  
Sie sind herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei. Es finden 
keine Geldsammlungen statt.

Monatsspruch August 2024 Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibel-
gesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 

Mit diesem Konzert möchten wir wieder alle musikbe-
geisterten Leute, egal ob kirchlich oder nicht, einladen, 
einen tollen Abend in einer angenehmen Atmosphäre zu 
verbringen. Im letzten Jahr war die Kirche gut gefüllt und 
das Konzert wurde lobend angenommen.

Noch ein Hinweis: Immer aktuell Informiert: Wenn Sie das 
zuständige Pfarramt, Infos über aktuelle Veranstaltungen su-
chen oder einfach aktuelle Infos über die Kirchengemeinde 
brauchen – im Internetauftritt finden Sie alle wichtigen Hin-
weise unter www.kirche-frohburg.de. Und telefonisch können 
Sie alle Standorte des Kirchspiels unter einer Nummer errei-
chen: 034348 84990 (DW 10 für Bereich Kohren)
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